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13.468 n Pa.Iv. Fraktion GL. Ehe für alle 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, zur «Ehe für alle» Stellung nehmen zu können. Der 
Schweizerische Städteverband vertritt die Städte, städtischen Gemeinden und Agglomerationen in der 
Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer Bevölkerung. 

Die Vorlage der Kommission für Rechtsfragen sieht die Öffnung der Ehe für Personen des gleichen 
Geschlechts vor, indem die eherechtlichen Bestimmungen im Zivilgesetzbuch (ZGB) geschlechtsneut-
ral formuliert werden. Bestehende eingetragene Partnerschaften sollen in Zukunft auf eine einfache 
Weise in eine Ehe umgewandelt werden können.  

Das Geschäft ist in zwei Teile gegliedert: Eine Kernvorlage und eine Zusatzvariante. Die Kernvorlage 
beinhaltet die notwendigen Elemente zur Öffnung der Ehe im Zivilrecht. Die Variante ergänzt diese mit 
dem Zugang zur Samenspende für gleichgeschlechtliche weibliche Ehepaare.  
Der Städteverband stimmt beiden Teilen (Kernvorlage und Zusatzvariante) der neuen «Ehe für alle» 
zu. Nachfolgend unsere Argumentation. 

Einschätzung zur Kernvorlage 

Der Städteverband unterstützt die in der Kernvorlage vorgesehenen Anpassungen im Zivilrecht, die 
eine «Ehe für alle» ermöglichen. Die Schweiz ist derzeit eines der wenigen Länder Westeuropas, wel-
ches die Ehe für gleichgeschlechtlichen Paare noch nicht geöffnet hat. In den Niederlanden wurde die 
Ehe bereits 2001 geöffnet, zuletzt haben auch Deutschland (2018) und Österreich (2019) diesen 
Schritt vollzogen. Der Zeitpunkt für eine «Ehe für alle» ist deshalb eindeutig gekommen - verschie-
dene Gruppierungen setzen sich bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten dafür ein. 
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In der Schweiz wurde im Jahr 1996 die Petition «Gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare» mit 
über 85 000 Unterschriften eingereicht. Die gesellschaftliche Akzeptanz hat seither stetig zugenom-
men. Eine repräsentative Untersuchung von GFS Zürich zeigte 2015, dass die Basis sämtlicher gros-
sen Parteien die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare unterstützt.  

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu bedenken, dass die Einführung der «Ehe für alle» nicht 
nur dem überfälligen gesetzgeberischen Nachvollzug des gesellschaftlichen Wandels dient, sondern 
auch gesellschaftliche Auswirkungen hat. So konnte belegt werden, dass die Einführung der «Ehe für 
alle» dazu beiträgt, dass die Akzeptanz von homo- und bisexuellen Menschen in einer Gesellschaft 
zunimmt. Konstrukte wie die eingetragene Partnerschaft führen dagegen zu einer Stigmatisierung.  
Verschiedene Studien kommen zum Ergebnis, dass sich in westlichen Gesellschaften 5 – 10 % der 
Bevölkerung als schwul, lesbisch oder bisexuell bezeichnen. Dies entspricht mehreren hunderttau-
send Personen in der Schweiz. All diese Menschen und auch deren Angehörige werden davon profi-
tieren, wenn sich die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber lesbischen, schwulen und bisexuellen 
Menschen mit der Öffnung der Ehe in der Schweiz weiter verbessert. 

Positiv hervorgehoben wird seitens unserer Mitglieder, dass gleichgeschlechtliche Ehepartner künftig 
einen automatischen Zugang zum Adoptionsverfahren haben, damit wird ein Leitentscheid des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte EGMR umgesetzt. 

Einschätzung zur Zusatzvariante 

Die Städte, die nicht nur zur Kernvorlage, sondern auch zur Zusatzvariante eine Einschätzung abge-
ben, befürworten diese. Der Schweizerische Städteverband unterstützt deshalb den von der Kommis-
sion ausgearbeiteten Vorentwurf, der die komplette Beseitigung bestehender Ungleichheiten zwischen 
eingetragenen Paaren und Ehepaaren bezweckt. Ein Ausschluss einzelner Bereiche wie der Zugang 
zu fortpflanzungsmedizinischen Verfahren lässt sich angesichts des Gebots der Gleichbehandlung 
(Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung) nicht rechtfertigen. Es müssen sämtliche Bestimmungen ange-
passt werden, die bei vergleichbarer Sachlage zu einer direkten oder indirekten Diskriminierung von 
gleichgeschlechtlichen Paaren führen. Die Kernvorlage allein erfüllt diese Anforderungen nicht. Der 
Städteverband befürwortet deshalb den Gesetzesvorentwurf mit der Variante zur Kernvorlage, die den 
Zugang zum fortpflanzungsmedizinischen Verfahren mit gespendeten Samenzellen für weibliche Ehe-
paare und die Einführung der originären Elternschaft der Ehefrau der gebärenden Mutter ermöglicht. 

Unsere Mitglieder fordern zudem, in diesem Kontext auch die Frage der Leihmutterschaft vertieft zu 
prüfen. Diese ist nicht Bestandteil der hier diskutierten Vorlage, eine komplette Gleichstellung der 
männlichen homosexuellen Paare würde aber nur durch sie ermöglicht. 

Die Stadt Zürich nimmt in ihrer Stellungnahme auch eine Einschätzung zur Notwendigkeit einer Ver-
fassungsänderung für den Zugang zur Samenspende vor und gelangt mit dem Verweis auf entspre-
chende Gutachten zur Beurteilung, dass eine Gesetzesänderung ausreichend ist. Wir leiten Ihnen die 
Stellungnahme der Stadt Zürich Im Anhang weiter. (Beilage, S. 6) 
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Konkrete Anliegen 

In der Gesetzespassage zu den Abklärungen betreffend einer früheren Ehe oder eingetragenen Part-
nerschaft ist aus unserer Sicht eine Umstellung im Text sinnvoll. Die Auflösung der Ehe/Partnerschaft 
sollte vor der Ungültigkeitserklärung genannt werden, weil erstere wesentlich häufiger vorkommt. Der 
entsprechende Satz in Art. 96 VE-ZGB hiesse somit neu:  
«Wer eine Ehe eingehen will, hat den Nachweis zu erbringen, dass eine frühere Ehe oder eingetra-
gene Partnerschaft aufgelöst oder für ungültig erklärt worden ist.» 

Seitens unserer Mitglieder wird betont, dass die Kernvorlage aus zivilstandsrechtlicher Sicht haupt-
sächlich Vereinfachungen mit sich bringt, weil die Begrifflichkeiten vereinheitlicht werden. Allerdings 
stellt das Umwandungsverfahren für die Zivilstandsämter zumindest in der Übergangsphase einen 
neuen Geschäftsfall dar. Die Gebührenfrage ist deshalb zu klären. Vorgeschlagen wird eine Erhöhung 
der vorgesehenen Gebühren von 30 auf 75 Franken, weil es sich um eine Beurkundung handelt. Aller-
dings ist bei der Festlegung der Gebühren umsichtig vorzugehen, weil sich die meisten Personen in 
einer registrierten Partnerschaft wohl für eine «Ehe» entschieden hätten, wenn diese Option bereits 
bestanden hätte. Die Umwandlung wird insofern als administrative (und evtl. finanzielle) Belastung 
wahrgenommen. 

Gleichzeitig wird von Seiten der Zivilstandsämter darauf hingewiesen, dass die Dokumentationspflicht 
der Antragsteller bei den Umwandlungen minimiert werden kann, weil die entsprechenden Informatio-
nen bereits in den Informatiksystemen der Ämter zu finden sind. 

Anträge 

Wir beantragen folgende Elemente genauer zu prüfen: 

► Gebührenhöhe für die Umwandlungen 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 
Stadtpräsident Solothurn 
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Beilage  Stellungnahme der Stadt Zürich 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 


















